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Da sich viele unserer LeserInnen im Urlaub außerhalb von Böt-
zingen erholen, hat die Gemeindebücherei während der Som-
merferien (25.07. bis 06.09.2024) ausschließlich donnerstags 
von 16.00 – 19.00 Uhr geöff net!
 
Schauen Sie gerne in den Ferien in der Bücherei vorbei und 
entdecken Sie unsere Medienvielfalt.
 
Für alle Kinder und Teens bis 12 Jahre, die schon selbst lesen 
können, bieten wir dieses Jahr das erste Mal den Sommerle-
seclub „Heiß auf Lesen“ an. Wer noch Lust hat, mitzumachen 
und tolle Preise zu gewinnen, kann sich während der gesam-
ten Sommerferien in der Bücherei kostenlos anmelden. Alle 
Infos zum Sommerleseclub fi ndet ihr auf unserer Homepage 
www.buecherei-boetzingen.de.
 
Auch wenn Sie donnerstags keine 
Zeit haben, in die Bücherei zu kommen, 
müssen Sie nicht auf unser vielfältiges
Angebot verzichten:
Melden Sie sich schnell als Nutzer 
der Onleihe „BIENE“ bei uns an und 
leihen Sie rund um die Uhr eBooks, 
ePapers, eAudios usw. aus und 
nutzen Sie diese wann immer und wo immer Sie wollen auf 
Ihrem PC, eBook-Reader, Smartphone, Tablet...
Interessiert?
 
Dann informieren Sie sich bei Ihrer Gemeindebücherei 
Bötzingen
Kontakt: info@buecherei-boetzingen.de
 
Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Ferien
Ihr Bücherei-Team

Es ist wieder soweit: 

Die Sommerferien
sind da!



2 | Freitag, 02. August 2024

Suche eines Kooperationspartners für die Postfiliale in Bötzingen
Die Filiale der Deutschen Post DHL im Allmendweg 3 in Bötzingen schließt endgültig. In 
Bötzingen soll es weiterhin eine Postfiliale geben. Hierfür sucht die Deutsche Post DHL Sie 
als Betreiber.
 

Der Online-Handel boomt und damit auch der Paketversand und das Geschäft mit Postprodukten aller Art. 
Sie betreiben ein gut gehendes Geschäft oder Ähnliches? Und Sie suchen nach einer Möglichkeit, mehr Geld 
zu verdienen? Dann werden Sie jetzt Partner von Deutschlands Nummer 1 im Brief- und Paketgeschäft. 

Das sind Ihre Vorteile: 

•	 Ein	starker	Partner	an	Ihrer	Seite
•	 Neue	Kunden	und	mehr	Umsatz
•	 Keine	zusätzlichen	Investitionen	für	Sie
•	 Kostenlose	Werbung	für	Ihr	Geschäft
 
Bewerben Sie sich unverbindlich unter 
https://www.deutschepost.de/de/f/filialen/partner-werden.html 

DIE JUBILARE
IN DER GEMEINDEIN DER GEMEINDE

Herr Günther Weber und Frau Renate Zimmermann  
feierten den 80. Geburtstag  

Bürgermeister Dieter Schneckenburger gratulierte Herrn Weber und Frau Zimmermann im Namen der Gemeinde Bötzingen. Er 
überbrachte auch die Glückwünsche des Landrates Dr. Christian Ante.
 
Mit den besten Wünschen für einen Lebensabend in Gesundheit und Wohlergehen überreichte der Bürgermeister den Jubilaren 
ein kleines Geburtstagsgeschenk der Gemeinde.
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Glückwünsche zur Geschäftseröffnung

Frau Martha Brenn hat in der Hauptstr. 82a die

 

Fahrschule am Kaiserstuhl 

 

eröffnet.

 

Bürgermeister Schneckenburger gratulierte der Inhaberin 

im Namen der Gemeinde und wünschte einen guten Start 

und viel Erfolg.

DIE GEMEINDE

GRATULIERTGRATULIERT

AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN
AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung über die Durchführung des Volksbegehrens  „Landtag verkleinern“  
über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes“

In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „Landtag verklei-
nern“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes“ 
durchgeführt.
 
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien 
oder amtlichen Sammlung erfolgen.
1. Bei der freien Sammlung, die am Montag, 12. August 2024 

beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeitraums 
von sechs Monaten, also bis Dienstag, 11. Februar 2025, in von 
den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder deren Beauf-
tragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unterstützung des 
Volksbegehrens einzutragen.
Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberech-
tigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vorna-
men, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies persönlich 
und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen muss 
bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des Eintragungs-
blattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der Gesetzesvorla-
ge und deren Begründung einzusehen.

 
Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig 
erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig 
sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben 
sind oder das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. 
Das Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungs-
rechts spätestens bis Dienstag, 11. Februar 2025 bei der Ge-
meinde einzureichen, in der die unterzeichnende Person ihre 
Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwohnung) oder der ge-
wöhnliche Aufenthalt besteht.

2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-
waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate und startet am 
Mittwoch, 11. September 2024 und endet am Dienstag, 10. 
Dezember 2024.

Die Eintragungsliste für die Gemeinde Bötzingen wird in der Zeit 
vom 11. September 2024 bis 10. Dezember 2024 im Rathaus, Bür-
gerbüro, Hauptstr. 11, 79268 Bötzingen zu folgenden Öffnungs-
zeiten

 
Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr,
montags von 14.00 bis 18.00 Uhr,
donnerstags von 14.00 bis 15.30 Uhr

für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten. Der Zu-
gang ist barrierefrei/rollstuhlgeeignet möglich.
 
Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung 
ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in 
der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. 
Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintra-
gungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund der 
dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, dass 
die Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die 
den Gemeindebediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf 
Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur 
Eintragung ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

3. Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein-
tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung im 
Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies 
sind alle Personen, die am Tag der Eintragung
•	 mindestens 16 Jahre alt sind,
•	 die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
•	 seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 

Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

•	 nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge Rich-
terspruchs verloren haben.
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Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum Landtag
von Baden-Württemberg

 
Nr. Name Gebiet

1 Stuttgart I Die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedelfingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, Stuttgart-Mit-
te, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen

2 Stuttgart II Die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, Stamm-
heim, Stuttgart-Ost, Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

3 Böblingen Die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, Gäu-
felden, Grafenau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg, Magstadt, Mötzin-
gen, Nufringen, Renningen, Rutesheim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen Die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen am Neckar, 
Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, Plochingen, Reichenbach 
an der Fils, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch
vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, Dettingen 
unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, Holzmaden, Kirchheim 
unter Teck, Kohlberg, Leinfelden-Echterdingen, Lenningen,Neckartailfingen, Neckartenzlingen, 
Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unteren-
singen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen

7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, Leutenbach, Plü-
derhausen, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, Waiblingen, Weinstadt, 
Welzheim, Winnenden, Winterbach

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinde Weissach
vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Korn-
westheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, Remseck am Neckar, Schwie-
berdingen, Sersheim, Vaihingen an der Enz

9 Neckar-Zaber Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lauffen am 
Neckar, Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, Untergruppenbach, Zaber-
feld
vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Affalterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, 
Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, Großbottwar, Hessig-
heim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundelsheim, Murr, Obers-
tenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim

4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 
einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungs-
liste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet werden. 
Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unter-
stützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Niederschrift erklä-
ren. Dies ersetzt die Unterschrift.

6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-
wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der 
Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei 
der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
 
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzent-
wurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes
 
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005 (GBl. 
S. 384), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 
(GBl. S. 237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
 
1. § 1 wird wie folgt geändert:
 a) In Absatz 1 wird die Zahl „120“ durch die Zahl „68“ ersetzt.
 b) In Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
2. In § 2 Absatz 3, 6 und 9 wird jeweils die Zahl „120“ durch die Zahl 

„68“ ersetzt.
3. In § 5 wird die Angabe „1 bis 70“ durch die Angabe „1 bis 38“ er-

setzt.
4. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
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10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, 
Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, 
Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, Löwenstein, Massenbachhausen, Möckmühl, Neckarsulm, Neu-
denau, Neuenstadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, Offenau, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, 
Untereisesheim, Weinsberg, Widdern, Wüstenrot

11 Schwäbisch Hall 
-Hohenlohe

Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall

12 Backnang-Schwä-
bisch Gmünd

Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, Böbingen an der Rems, Durlangen, Eschach, Göggingen, 
Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Obergrönin-
gen, Ruppertshofen, Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten
vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, Großerlach, 
Kirchberg an der Murr, Murrhardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, Weissach im Tal

13 Aalen-    
Heidenheim

Landkreis Heidenheim
vom Ostalbkreis
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Essingen, Hütt-
lingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberkochen, Rainau, Riesbürg, 
Rosenberg, Stödtlen, Tannhausen, Unterschneidheim, Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-Stadt Stadtkreis Karlsruhe

15 Karlsruhe-Land Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondelsheim, Gra-
ben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, Marxzell, Oberder-
dingen, Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, Walzbachtal, Weingarten (Baden), 
Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, Hirsch-
berg an der Bergstraße, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim, Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim

19 Odenwald- 
Tauber

Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis

20 Rhein-Neckar Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, Gai-
berg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, 
Meckesheim, Mühlhausen, Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, Rauen-
berg, Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spechbach, 
Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzenhausen

21 Bruchsal- 
Schwetzingen

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, Ober-
hausen-Rheinhausen, Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel
vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, Rei-
lingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, Eichstet-
ten am Kaiserstuhl, Gottenheim, Horben, Ihringen, March, Merdingen, Merzhausen, Pfaffenweiler, 
Schallstadt, Sölden, Umkirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach-Müllheim Landkreis Lörrach
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Eschbach, 
Hartheim am Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, Stau-
fen im Breisgau, Sulzburg
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26 Emmendingen-Lahr Landkreis Emmendingen
vom Ortenaukreis
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, Kappel-Gra-
fenhausen, Kippenheim, Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, Mühlenbach, Ringsheim, Rust, 
Schuttertal, Schwanau, Seelbach, Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, Durbach, Gen-
genbach, Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, Nordrach, Oberharmersbach, 
Oberkirch, Offenburg, Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rhei-
nau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Seebach, Willstätt, Zell am Harmersbach

28 Rottweil-Tuttlingen Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen

29 Schwarzwald-Baar Schwarzwald-Baar-Kreis
vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz

31 Waldshut Landkreis Waldshut
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg (Schwarzwald), 
Friedenweiler, Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, 
Oberried, St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen

33 Tübingen Landkreis Tübingen
vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grosselfingen, Hechingen, Jungingen, Rangendingen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
Alb-Donau-Kreis

35 Biberach Landkreis Biberach
vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad Wurzach, Kißlegg

36 Bodensee Bodenseekreis
vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Illmensee, Pfullendorf, Wald

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, Baienfurt, Baindt, 
Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Fleischwangen, 
Fronreute, Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, Isny im Allgäu, Königseggwald, Leut-
kirch im Allgäu, Ravensburg, Riedhausen, Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, Waldburg, Wangen im 
Allgäu, Weingarten, Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende

38 Zollernalb- 
Sigmaringen

Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, Gammertingen, Herbertingen, Hettingen, Hohenten-
gen, Inzigkofen, Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, Ostrach, Sauldorf, Scheer, 
Schwenningen, Sigmaringen, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Veringenstadt
vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislingen, 
Haigerloch, Hausen am Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Rosenfeld, Schöm-
berg, Straßberg, Weilen unter den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der Burg

 
Artikel 2

Inkrafttreten
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
 
Begründung: Die Verkleinerung des Landtags trägt zur Effizienzsteigerung der Arbeit des Landtags und gleichzeitig zur erheblichen Kos-
tenreduktion bei. Es steht zu befürchten, dass der Landtag durch das neue Wahlgesetz weiter aufgebläht wird. Es ist möglich, dass statt der 
bisher 154 Mandate die Sitzanzahl auf über 200 anwächst.
 
Bötzingen, den 02.08.2024

gez.
Schneckenburger, Bürgermeister
 
 



8 | Freitag, 02. August 2024

AUS DER ARBEIT DES

GEMEINDERATES
AUS DER ARBEIT DES

GEMEINDERATES
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen  
Sitzung am 23. Juli 2024 folgende Themen 
behandelt:
Auftragsvergabe für den Neubau eines Mehrfamilienwohn-
hauses für Soziales Wohnen
a) Sanitärarbeiten b) Heizungsarbeiten 
c) Putz- und Stuckarbeiten
Beim Neubau des Projekts „Soziales Wohnen“ in der Schloßmat-
tenstraße 24 gehen die Rohbauarbeiten zügig voran. Die Maurer-
arbeiten werden bis Ende Juli abgeschlossen sein, sodass nach der 
Sommerpause mit den zwischenzeitlich ausgeschriebenen Sanitär-
arbeiten, Heizungsarbeiten und Putz- und Stuckarbeiten begonnen 
werden kann. Die Firmen haben genügend Kapazitäten zur Ausfüh-
rung der Aufträge und werden nach Auftragserteilung unverzüglich 
mit den Arbeiten beginnen. Mittel zu Deckung der Kosten sind im 
Haushalt 2024 eingeplant. Mit den genannten Angebotspreisen 
liegt man unter den kalkulierten Kosten.
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgende Beschlüsse:
a) die Firma AVISTA GmbH aus Hartheim zum Angebotspreis von 

168.543,35 € mit der Durchführung der Sanitärarbeiten zu beauf-
tragen.

b) die Firma AVISTA GmbH aus Hartheim zum Angebotspreis von 
341.056,18 € mit der Durchführung der Heizungsarbeiten zu be-
auftragen.

c) die Firma Strittmatter GmbH aus Vogtsburg-Achkarren zum An-
gebotspreis von 166.982,28 € mit der Durchführung der Putz- 
und Stuckarbeiten zu beauftragen. 

Parkraumkonzept 1. Abschnitt – Beantragung Verkehrsrechtli-
che Anordnung 
2020 wurde vom Planungsbüro Misera ein erster Entwurf für das 
Parkraumkonzept vorgelegt. Im Juni 2021 wurde auf Grund der 
Pandemie eine Umsetzung des Parkraumkonzepts in 3 Abschnitten 
beschlossen:
Abschnitt 1:  Unterdorf / Siegle / Im Grün / Gottenheimer Straße / 

Kranzenaustraße
Abschnitt 2: Nachtwaidgebiet / Gewerbe- und Industriegebiet
Abschnitt 3: Oberdorf einschließlich Laire 

Nach entsprechenden Vorarbeiten in 2022 und 2023 mit dem Pla-
nungsbüro wurde in der Gemeinderatssitzung am 23.09.2023 die 
Grobplanung für Abschnitt 1 des Parkraumkonzepts beschlossen. 
Im Anschluss wurden vom 21.11.2023 bis zum 16.02.2024 die Pläne 
im Rathausfoyer und auf der Gemeindehomepage für die Bürgerin-
nen und Bürger veröffentlicht und durch den Bauhof Vormarkierun-
gen vorgenommen. Innerhalb dieser Zeit gingen ca. 50 Stellung-
nahmen ein. Nach Abschluss der Einsichtfrist wurden zusammen 
mit dem Büro Misera die Stellungnahmen geprüft und die Pläne wo 
es nötig und möglich war überarbeitet. Diese überarbeiteten Pläne 
wurden im Juni 2024 vorab zusammen mit der Verkehrsbehörde des 
Landratsamtes, der Verkehrspolizei und dem Büro Misera vor Ort 
einer verkehrsrechtlichen Vorprüfung unterzogen.
Zur ursprünglichen Vorplanung sind folgende Parkplätze unverän-
dert geblieben:
- Bergstraße; - Wilhelm-August-Lay-Straße; - Kranzenaustraße; - Pil-
senstraße sowie die geplanten Kurzzeitparkplätze in der Gottenhei-
mer Straße, in der Hauptstraße, in der Rathausstraße, am Bahnhof 
und am Friedhof. 

Nur geringfügig in der Planung angepasst worden sind: - Bahn-
hofstraße (Änderung Straßenseite nach Rückmeldung Bürger); - 
Gartenstraße/Schule (Rückmeldung vom Bauhof -1 Parkplatz wg. 
Treppenabgang); - Marchstraße (Verschiebung Parkplatz wegen 
Wasserschieber).

Größere Änderungen zu den im Herbst 2023 beschlossenen Vor-
markierungsplänen gab es insbesondere in der Sieglestraße, wo 
viele der im unteren Bereich der Straße ursprünglich vorgesehenen 
Parkmöglichkeiten auf Grund der Lage der Wasserschieber nicht 
möglich waren. Hierfür wurden Parkplätze beim Stockbrunnen und 
in dem bisher ausgenommenen Bereich der oberen Sieglestraße 
(Hausnummer 17 bis 31) neu eingeplant und die Halteverbotszone 
entsprechend erweitert.
Auch in der Mühlgasse mussten Änderungen an den vormarkierten 
Plänen vorgenommen werden, da teilweise Schieberkappen über-
plant waren, und zudem sowohl nach Bürgerrückmeldung als auch 
nach Vorprüfung durch Landratsamt und Polizei einige vormarkier-
te Bereiche zu eng in Bezug auf die Restfahrbreiten und Gehwege 
waren.
 
Weggefallen sind zudem die zunächst geplanten Parkplätze in der 
Steinstraße. Hier ist aktuell keine Markierung von Parkplätzen mög-
lich, da keine ausreichende Restfahrbahnbreite gegeben ist. Nach 
dem geplanten Umbau der Steinstraße zur Spielstraße wäre die Ein-
zeichnung einiger Stellplätze möglich.
 
Im hinteren Bereich der Hauptstraße wurden entgegen der vorhe-
rigen Planung zusätzliche Parkplätze im Bereich der Hausnummern 
82, 83 und 84 eingeplant, um Verschiebungen des Parkdruckes zu 
vermeiden.  Auch in der bisher außen vor gelassenen Neuershauser 
Straße wurden 3 Parkplätze neu eingeplant.
 
Das Parkraumkonzept soll für ein geordnetes Parken sorgen und ist 
auch ein Schutzkonzept für Fußgänger und Radfahrer aber auch für 
Anwohner (Ein- und Ausfahrt Grundstücke). In der eingeschränkten 
Halteverbotszone werden Parkflächen ausgewiesen, in/auf denen 
geparkt werden darf. Zu den ca. 200 Parkplätzen im Bestand wurden 
100 neue Markierungen vorgesehen. Teilweise soll eine Parkzeitbe-
grenzung, einheitlich auf 3 Stunden Parkdauer, werktags von 8 bis 
19 Uhr, erfolgen. Alle Rückmeldungen aus der Bevölkerung wurden 
geprüft und falls möglich und sinnvoll unter Berücksichtigung der 
rechtlichen Vorgaben auch in das Parkraumkonzept eingearbeitet.
 
Folgende Beschlüsse wurden gefasst:
1.  Der Gemeinderat stimmte den vorliegenden detaillierten Plänen 

für den ersten Abschnitt des Parkraumkonzeptes mit 11 Ja-Stim-
men,  1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen zu.

2.  Die Verwaltung wurde mit 11 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 3 
Enthaltungen beauftragt, beim Landratsamt die verkehrsrechtli-
che Anordnung  der vorgelegten Pläne zu beantragen.

3.  Der Gemeinderat beschloss mit 12 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 
und 2 Enthaltungen, dass nach Erteilung der verkehrsrechtli-
chen Anordnungdie notwendigen Schilder von der Verwaltung 
bestellt und diese im Anschluss durch den Bauhof aufgestellt 
werden. Der Bauhof wird ebenfalls die Parkmarkierungen auf-
bringen.

 
Auftragsvergabe für die Lieferung von Holzpellets für die 
Nahwärmeversorgung Rathaus-Schulen-Sporthalle- Festhalle
Für die Lieferung von Pellets für die Nahwärmeversorgung des Rat-
hauses, der Schulen, der Sport- und Festhalle wurde der Jahresver-
trag ausgeschrieben (01.08.2024 bis 31.07.2025).  Pro Jahr werden ca. 
200 t Pellets benötigt. Die Anlieferung erfolgt frei Haus inkl. Einbla-
sung und Wiegung am Fahrzeug. Der Vertrag wird jeweils auf ein 
Jahr abgeschlossen. Es wurde bei 6 Anbietern die Pelletlieferung 
angefragt. 2 Firmen haben entsprechende Angebote abgegeben. 
Von beiden Bietern wurde mitgeteilt, dass ein Festpreis für das ge-
samte Vertragsjahr aufgrund der enormen Schwankungen am Pel-
letmarkt nicht möglich ist. Die Bieter schlagen einen Indexvertrag 
vor. Hierbei ist Grundlage der Preis vom Preisindex des Deutschen 
Energieholz- und Pellet-Verbandes (DEPV). Auf diesen Preis haben 
beide Anbieter einen Abschlag angeboten. Bei der angenommenen 
Jahreslieferung von 200 t Pellets, dem Indexpreis vom Juni 2024 mit 
245,43 €/t netto sowie den angebotenen Abschlägen ergibt sich fol-
gender Preisspiegel zzgl. 7% MwSt.:
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•	 Fa. Schulz Brennstoffe-Agrar OHG, Bötzingen 
(Abschlag von 40,00 €/t netto) 43.962,02 €

•	 Bieter 2 
(Abschlag von 30,00 €/t netto) 46.102,02 €

•	 Bieter 3 – 6 haben kein Angebot abgegeben.
Die Firma Schulz hatte bereits im vergangenen Auftragszeitraum 
den Auftrag für die Pelletbelieferung, wobei die Belieferung zur 
vollsten Zufriedenheit der Gemeinde durchgeführt wurde. Die er-
forderlichen finanziellen Mittel sind im Haushalt 2024 eingeplant 
bzw. werden im Haushalt 2025 neu eingestellt.
Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe für die Lieferung 
von Holzpellets für die Nahwärmeversorgung Rathaus – Schulen – 
Sporthalle – Festhalle an die Firma Schulz Brennstoffe-Agrar OHG 
für den Zeitraum vom 01.08.2024 bis 31.07.2025 einstimmig zu.
 
Auftragsvergabe zur energetischen Sanierung der Straßenbe-
leuchtung im Bereich Laire, Sonnhalde, Kirchweg, Unterdorf 
sowie das Gebiet Allmend
In den Bereichen Laire, Sonnhalde, Kirchweg, Unterdorf sowie im 
Gebiet Allmend soll die Straßenbeleuchtung energetisch saniert 
werden. Bei 135 Leuchten werden dabei die vorhandenen Natri-
umdampfleuchten durch LED-Leuchten ersetzt. Die Umrüstung auf 
LED führt zu einer jährlichen Stromeinsparung von ca. 37.500 kWh 
(ca. 80%). Die eingesparten CO²-Menge beträgt jährlich fast 16,25 t.
Vom Bauamt wurde die energetische LED-Umrüstung der Leuchten 
beschränkt ausgeschrieben:
Die Netze BW GmbH hatte bereits die technischen Leuchten im Ge-
werbegebiet, im Bereich Nachtwaid sowie die historischen Leuch-
ten im Ortsetter auf LED umgerüstet. Mit dieser Maßnahme sind 
dann bis auf die Überspannleuchten in der Hauptstraße, die im Rah-
men der Umgestaltung der Hauptstraße umgerüstet werden, alle 
Leuchten auf LED umgerüstet.
Die Maßnahme soll im Oktober/November 2024 umgesetzt werden.
Im Haushalt 2024 sind für die LED-Umrüstung Mittel in Höhe von 
130.000,00 € eingestellt. Vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz wird die LED-Umrüstung über die Richtlinie zur Förde-
rung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommu-
nalrichtlinie“ (KRL) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative 
(NKI) mit Mitteln in Höhe von 23.036,00 € gefördert.
Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe zur energetischen 
Sanierung der Straßenbeleuchtung im Bereich Laire, Sonnhalde, 
Kirchweg, Unterdorf sowie des Gebietes Allmend an die Netze BW 
GmbH, Rheinhausen, zum Angebotspreis von 127.089,62 € einstim-
mig zu.
 
Vergabe zur Erstellung eines interkommunalen Wärmeplans
Mit dem Instrument der kommunalen Wärmeplanung können Städ-
te und Gemeinden Strategien zum langfristigen Umbau der Wärme-
versorgung entwickeln. Der Wärmeplan dient als strategischer Fahr-
plan und bietet eine umsetzungsorientierte Handlungsgrundlage 
für die Erreichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum 
Jahr 2040. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 
28.02.2023 der kommunalen Wärmeplanung im Konvoi mit den Ge-
meinden March, Umkirch, Bahlingen, Eichstetten und Gottenheim 
zugestimmt.
Es wurden vier Unternehmen um die Abgabe eines Angebots für 
die Erstellung des kommunalen Wärmeplans gebeten. Drei entspre-
chende Angebote sind eingegangen. Für die Auswertung der Ange-
bote wurden neben dem Preis weitere Bewertungskriterien formu-
liert, um sicherzustellen, dass der Wärmeplan eine entsprechende 
Qualität aufweist.
Die Bewertungsmatrix hat sich dabei wie folgt zusammengesetzt:
•	 40 % Kosten
•	   5 % Übersicht und Klarheit des Angebotes
•	 10 % Qualifikation der Teammitglieder
•	 20 %  Referenzprojekte und Erfahrung bei der Erstellung von 

Wärmeplänen
•	 10 %  Referenzprojekte und Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit 

und Bürgerbeteiligung
•	 10 % Qualität des Beteiligungskonzeptes für Akteure
•	   5 %  Qualität des Kommunikationskonzeptes für interne Projekt-

steuerung
Die Auswertung der Angebote lieferte folgende Ergebnis:
Bieter 1: Badenova GmbH Gesamtbewertung: 100 %, 
   Preis:   90.916 €
Bieter 2: Gesamtbewertung: 52,3 % 
 Preis: 126.616 €
Bieter 3: Gesamtbewertung: 35,0 % 
 Preis: 122.213 €
Die Badenova GmbH war bereits an der Erstellung zahlreicher kom-
munaler Wärmepläne in der Region beteiligt und hat ein überzeu-
gendes Angebot mit einem umfassenden Beteiligungskonzept vor-
gelegt.
Für die Erstellung des interkommunalen Wärmeplans wurde ein För-
derantrag bei der PTKA gestellt, der am 05.06.2024 bewilligt wurde. 
Dadurch werden bis zu 104.161,00 € der zuwendungsfähigen Ausga-
ben mit 80% bezuschusst.
Bei Annahme des Angebotes der Badenova GmbH beträgt der ver-
bleibende Eigenanteil 18.183,20 €. Dieser Betrag wird in Abhängig-
keit von der Einwohnerzahl auf die teilnehmenden Gemeinden ver-
teilt. Zusätzlich erhält die Gemeinde Bötzingen für die Übernahme 
der Konvoiführung 10% der Fördermittel. Der Eigenanteil zur Erstel-
lung des kommunalen Wärmeplans für die Gemeinde Bötzingen be-
trägt somit 1.277,84 €. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 
eingestellt. Sollten optional weitere Dienstleistungen im Rahmen 
der Erstellung des kommunalen Wärmeplans in Anspruch genom-
men und die vollen 104.161,00 € ausgeschöpft werden, beläuft sich 
der Eigenanteil der Gemeinde Bötzingen auf 1.464,00 €.
Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe der Badenova 
GmbH zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans für die Ge-
meinden Bötzingen, March, Umkirch, Eichstetten, Bahlingen und 
Gottenheim einstimmig zu.
 
Annahme eines Angebotes zur Errichtung des Netzanschlusses 
für das Carsharing am Rathaus
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.05.2024 die Ein-
führung eines E-Carsharing Fahrzeuges am Rathaus beschlossen. 
Hierfür wurde ein entsprechender Vertrag mit dem Unternehmen 
Stadtmobil Südbaden geschlossen. Stadtmobil Südbaden errichtet 
in Kooperation mit Naturenergie die notwendige Ladesäule. Die 
Kosten für den Netzanschluss trägt die Gemeindeverwaltung.
Die Netze BW hat ein Angebot für den entsprechenden Netzan-
schluss sowie den erforderlichen Zählerschrank vorgelegt. Die 
Kosten für den Netzanschluss belaufen sich auf 10.805,20 €. Die ent-
sprechenden Mittel sind im Haushaltsplan 2024 eingestellt.
Die Nutzung für das Carsharing ist für Oktober 2024 anvisiert.
Der Gemeinderat stimmte der Annahme des Angebotes der Netze 
BW zur Errichtung des Netzanschlusses für die Ladesäule einstim-
mig zu.
 
Grundlagenbeschluss über die Behandlung der Jahresergeb-
nisse für Betriebe gewerblicher Art
a) Freibad b) PV-Anlage
Aufgrund einer neuen Arbeitshilfe des Finanzamtes kann es zu 
Schwierigkeiten kommen, wenn das steuerliche Ergebnis in einem 
steuerlichen Einlagekonto (steuerliche Verluste und Gewinne wer-
den jedes Jahr „eingebucht“ und fortgeschrieben) Berücksichti-
gung finden soll. Damit dies möglich ist, verlangt das Finanzamt 
einen Grundlagenbeschluss zum Verbleib der Gewinne oder Verlus-
te im Regiebetrieb. Um etwaige Streitfälle vorzubeugen, empfiehlt 
das Steuerberatungsbüro Rücklagenbeschlüsse für alle Regiebetrie-
be (=steuerliche Wirtschaftsbetriebe im Haushalt der Stadt geführt) 
zu fassen.
In Bötzingen ist dies der Betrieb des Freibads und der Betrieb der 
Photovoltaikanlagen. Das Freibad ist zwar ein sogenannter Dauer-
verlustbetrieb, doch gelten diese Vorschriften auch hierfür, da im 
Falle der Gewinnerzielung die Gemeinde Bötzingen theoretisch 
unmittelbar hierüber verfügen könnte. Sofern Grundstücke, Betei-
ligungen oder andere Vermögensgegenstände aus dem Betrieb 
gewerblicher Art entnommen wurden oder werden, sind hierfür 
Wertfeststellungen (beispielsweise Gutachten) vorzunehmen, um 
verdeckten Gewinnausschüttungen und die daraus folgenden Steu-
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erzahlungen zu vermeiden. 
Da der Grundlagenbeschluss immer nur bis zum August des Folge-
jahres gefasst werden darf, gilt dieser erst ab den Steuererklärungen 
2023. Für die beiden Bereiche Freibad und Photovoltaikanlagen sind 
getrennte Beschlüsse mit ähnlichem Inhalt zu fassen.
Der Gemeinderat fasste einstimmig die Grundlagenbeschlüsse über 
die Behandlung der Jahresergebnisse a) der Betriebe gewerblicher 
Art „Freibad" und b) Betrieb gewerblicher Art „PV-Anlage“.
 
Annahme einer Spende
Die Gemeinde Bötzingen erhielt vom Elternbeirat der Kinderkrippe 
eine Geldspende über 700,00 € für Beschaffungen der Kinderkrippe.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Annahme der Geldspende.

DAS RATHAUS
INFORMIERTINFORMIERT

Verkehrskontrollen auf landwirtschaftlichen 
Wegen
Wir weisen erneut daraufhin, dass Wirtschaftswege nur durch den 
landwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden dürfen. Insbesonde-
re auf dem Wiesenweg (Abzweigung Radweg Gottenheim bis zum 
Wohngebiet Im Grün), auf dem Laireweg einschl. Rosselgasse und 
auf der Unteren Leimengasse werden immer wieder Verkehrsver-
stöße gemeldet. Der Gemeindevollzugsdienst und die Polizei wer-
den bei Kontrollen Bußgelder ausstellen. 

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer die entsprechenden Regeln der 
Straßenverkehrsordnung ein zu halten.

Lärmbelästigungen durch Grillfeste und  
sonstige Feierlichkeiten im Freien
Aufgrund zahlreicher Beschwerden wegen Lärmbelästigungen am 
vergangenen Wochenende durch private Feste in Hausgärten, auf 
Terrassen, in den Reben oder sonstigen Plätzen, weisen wir noch-
mals auf folgendes hin:
 
Bitte nehmen Sie Rücksicht. Vor allem, wenn ab 22.00 Uhr die 
Nachtruhe beginnt. Dann sind Betätigungen, welche die Nachtruhe 
zu stören geeignet sind, verboten.
 
Die Gemeindeverwaltung appelliert deshalb an alle „Veranstalter“ 
daran zu denken, dass die Nachbarschaft ein Anrecht auf ein gewis-
ses Ruhebedürfnis hat.
 
Die gegenseitige Rücksichtnahme dient einer guten Nachbarschaft 
und somit der gemeinsamen Lebensqualität in unserer Gemeinde.

Lärmbelästigung durch Rasenmäher
Seit Beginn der wärmeren Jahreszeit häufen sich bei der Gemeinde 
wieder die Klagen über den lautstarken Betrieb von Rasenmähern/
Heckenscheren in den Morgenstunden, der Mittagszeit und in den 
Abendstunden. 
 
In der Polizeiverordnung der Gemeinde Bötzingen gibt es die Be-
stimmung, dass der Betrieb von Rasenmähern in der Mittagspause 
verboten ist nicht mehr. Dennoch zeigen die regelmäßigen Anfra-
gen und Beschwerden bei der Gemeindeverwaltung, dass in der Be-
völkerung ein Bedürfnis besteht, dass die Mittagsruhe eingehalten 
und in dieser Zeit auf unnötigen Lärm verzichtet wird.

Wir möchten deshalb trotz der Streichung der Mittagsruhe in der 
Polizeiverordnung auf gegenseitige Rücksichtnahme appel lieren 
und bitten, auf lärmintensive Arbeiten in der Mittagszeit zu verzich-
ten.
 
Hinweisen wollen wir auch darauf, dass Rasenmäher und andere Ge-
räte mit Elektro- oder Verbrennungsmotor in Wohngebieten grund-
sätzlich nur von Montag bis Samstag in der Zeit von 07.00 Uhr bis 
20.00 Uhr betrieben werden dürfen. Besonders laute Geräte (ohne 
EG-Umweltzeichen) dürfen nur an Werktagen zwischen 09.00 bis 
13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr betrieben werden.
 
An Sonn- und Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbare Arbeiten, 
die geeignet sind, die Ruhe des Tages zu beeinträchtigen, verboten.

Kauf von Gemeindefahnen mit Wappen
Aufgrund des anstehenden Dorf- und Weinfestes in Bötzingen 
möchte die Gemeindeverwaltung den Bürgern sowie den Gewerbe-
betreibenden die Möglichkeit geben, eine Sammelbestellung von 
Gemeindefahnen mit Wappen aufzugeben. Damit sollen die Häuser 
beziehungsweise Fahnenmasten in Bötzingen bei Festlichkeiten be-
flaggt werden.
 
Der Preis einer Gemeindefahne ohne Stab liegt bei ca. 95,00 EUR, 
mit Stab etwa 110,00 EUR.
Wir bitten alle Bürger und Gewerbetreibende, die am Kauf einer Ge-
meindefahne mit Wappen interessiert sind, sich mit der Gemeinde-
verwaltung, Herr Ernst, Tel. 9310-18, E-Mail: 
jan.ernst@boetzingen.de in Verbindung zu setzen. Bestellungen 
können bis zum 15. August 2024 aufgenommen werden.

ZU VERSCHENKEN
Tel.: 4887
-  vier Reifen mit Felgen, Größe 155 R13 780 von Michelin, Profil 

neuwertig, geeignet als Anhängerreifen (nicht für PKW)
 
Interessenten für die oben genannten Gegenstände können sich 
direkt an den Schenker (siehe Telefonnummer) wenden. Im Nach-
richtenblatt werden abzugebende Gegenstände kostenlos veröf-
fentlicht. Wer etwas zu verschenken hat, z. B. alte Möbelstücke, noch 
brauchbare Küchengeräte, Radios, Fernsehgeräte, Herde, Waschma-
schinen usw. kann diese Gegenstände der Gemeindeverwaltung, 
Herr Ernst, Tel. 9310-18, mitteilen.

NEUES AUS DER

GEMEINDEBÜCHEREIGEMEINDEBÜCHEREI
Öffnungszeiten während den 
Sommerferien
In den Sommerferien (25.07. bis 06.09.2024) ist 
die Gemeindebücherei Bötzingen nur 
DONNERSTAGS von 16.00 – 19.00 Uhr 
geöffnet!
 
Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Sommerferien.
 
Ihr Bücherei-Team
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Freiburger Puppenbühne kommt - Zauberhaftes Puppenspiel mit phantasievoll-schönen 
Figuren
Alle kleinen und großen Freunde des Puppentheaters dürfen sich freuen. Am Mittwoch, den 07.08.2024, um 16.30 Uhr 
spielt die Freiburger Puppenbühne das Stück „Kasper und der magische Mantel“ für Kinder ab 4 Jahren in Bötzingen in 
der Festhalle, Hauptstr. 15. 
Eintritt für Kinder 3,00 €, für Erwachsene 4,00 €.
„Kasper und der magische Mantel“ ist eine Puppentheaterproduktion in 2 Akten mit einer Aufführungsdauer von ca. 45 Minuten.
Auf einer Weltreise machen Kasper und sein Hund Bello Halt im fernen Orient. Dort begeben sie sich auf die Suche nach dem ge-
heimnisvollen Mantel der Magie, der im Besitz des großzügigen Kalifen ist. Mit großem Mitgefühl und dem Herzen am richtigen 
Fleck regiert dieser über sein Reich. Dank des magischen Mantels können weder Angst, Hunger noch Leid aufkommen.
 
Doch kaum ist Kasper an seinem Ziel angekommen, zeigt 
sich, dass der Mantel durch ein Unglück Schaden genom-
men hat und der zur Hilfe eilende Schneider nicht der ist, 
der er zu sein vermag. Mit Geschick und vorgegaukelten 
Versprechen kommt der Mantel in falsche Hände und ver-
schwindet aus dem Palast der glitzernden Türme.
 
Bevor größeres Unheil passiert, macht sich Kasper auf die 
Suche nach dem Halunken, der bereits mit allen Mitteln 
versucht, den Mantel für seine Zwecke auszunutzen. Zum 
Glück können Kasper und Bello helfen und großes Übel ab-
wenden. Und Dank der wundersamen Fee und der Unter-
stützung der Kinder wird der Kalif am Ende sicherlich wie-
der friedlich über sein Land regieren können.

Feriensprechzeiten des Kinder- und Jugendreferats
Als Kinder- und Jugendreferentin bin ich selbst bei einigen Veranstaltungen dabei und somit nicht immer zu den regulären Öff-
nungszeiten im Rathaus anzutreffen. In den Sommerferien erreichen Sie mich wie folgt:
 

KW 31 – 33 Montag:
Freitag:  

14:00-18:00 Uhr
08:00-12:00 Uhr

KW 34 Donnerstag: 
Freitag:   

14:00-16:00 Uhr
08:00-12:00 Uhr

KW 35 – 36 Montag:   
Mittwoch: 

14:00-18:00 Uhr
08:00-12:00 Uhr

 
Ich wünsche allen schöne und erholsame Ferien und viel Spaß beim diesjährigen Sommerferienprogramm!
 
Judith Friedrich
Kinder- und Jugendreferat
Tel.: 07663 931021
Mail: jugendreferat@boetzingen.de
Instagram: jugendarbeit_boetzingen

PINNWAND
Veranstaltungen, Infos & Berichte
für Kinder und Jugendliche
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INFORMATIONEN AUS DEM

SOZIALBEREICHSOZIALBEREICH
Möchten Sie Zeit und Freude verschenken?
Das Seniorenpflegeheim Bötzingen der Evangelischen Stadtmis-
sion Freiburg e.V. sucht Menschen, die Freude daran haben, uns 
ehrenamtlich zu unterstützen und den Seniorinnen und Senioren 
ein wenig Abwechslung und Austausch zu ermöglichen. Was das 
konkret bedeuten kann? Das kann einfach nur ein offenes Ohr sein, 
Begegnung und Austausch, vielleicht ein gemeinsames Spiel oder 
auch Vorlesen aus Büchern oder Zeitungen. Dafür braucht es keine 
besonderen Qualifikationen, sondern die herzliche Bereitschaft, 
älteren Menschen Nähe zu schenken. Für die Bewohnerinnen und 
Bewohner ist es eine große Freude, wenn sich der normale Alltag 
dadurch erfrischt und belebt.
 
Melden Sie sich bei Interesse gerne bei der Einrichtungsleitung, 
Herrn Daniel Ritschel: telefonisch unter 07663/91497820der per Mail 
unter daniel.ritschel@stadtmission-freiburg.de

DAS INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 
INFORMIERT

Ab sofort wieder Präsenzzeiten in Bötzingen
Ab kommenden Montag, 05.08.2024 finden wieder die Sprechzei-
ten des Integrationsmanagement im Bötzinger Rathaus statt. Da 
sich Frau Schedler in Elternzeit befindet, wird die Sprechstunde 
nun von Herrn Adonis Fatra weitergeführt. Herr Fatra wird montags 
von 14.00 - 17.00 Uhr in Zimmer 1.09 Ihr Ansprechpartner sein. Das 
Hauptbüro des Integrationsmanagements befindet sich weiterhin 
im Rathaus Eichstetten. Dort können auch Bötzinger Einwohnerin-
nen und Einwohner nach Terminabsprache die Sprechstunde wahr-
nehmen.
 
Caritasverband für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Migration und Integration
Adonis Fatra
Integration von Flüchtlingen
Kontakt: adonis.fatra@caritas-bh.de, Tel. 0159-04370819

ALLGEMEINE

BÜRGERINFORMATION
ALLGEMEINE

BÜRGERINFORMATION
Arbeitskreis Alemannische Heimat e. V.

Haus- und Straßensammlung „Für die Heimat“
Der Begriff „Heimat“ taucht wieder überall auf. Er ist wieder in aller 
Munde und das ist gut so. Unser aktuelles Zeitgeschehen ist geprägt 
von Zuwanderung, Asylsuchenden und neuerdings von Kriegs-
flüchtlingen aus der Ukraine. Da ist Heimat wichtig.
Schon seit 1947 wird in Südbaden ein „Tag der Heimat“ gefeiert. Der 
„Tag der Heimat“ ist ein bundesweiter Gedenktag am ersten Sonn-
tag im September. Dabei ging und geht es um unsere Heimat mit 
ihrem Charakter, ihren Traditionen, ihrer Sprache, ihren Bräuchen 
und ihrer Landschaft. Mit diesem „Tag der Heimat“ ist in Südbaden 
eine Haus- und Straßensammlung für Objekte der Heimat- und 
Brauchtumspflege im regionalen und überregionalen Bereich ver-
bunden.

Diese Haus- und Straßensammlung „Für die Heimat“ findet im 
Zeitraum vom 08. September bis zum 12. Oktober 2024 statt. 
Besonders wichtig ist dabei, dass 2/3 des Sammlungserlöses in der 
Gemeinde für dortige heimat- und brauchtumspflegerische Vorha-
ben verbleiben. Das verbleibende Drittel erhält der Arbeitskreis Ale-
mannische Heimat für seine überregionale Förderung.
 
Die Sammlung kann auch von Jugendlichen ab dem 14. Lebensjahr 
durchgeführt werden. Als Anerkennung für ihren Einsatz „Für die 
Heimat“ können die Sammler bis zu 10 % des Sammelergebnisses 
erhalten.
 
Wer Interesse an der Durchführung der Sammlung hat, kann sich 
direkt an die Geschäftsstelle des Arbeitskreis Alemannische Hei-
mat im Regierungspräsidium Freiburg, Frau Susanne Radetzky, 
Tel. 0761/208-4602 Email susanne.radetzky@rpf.bwl.de wenden. 
Sollten sich keine Sammlerinnen und Sammler finden, dann kann 
eine Spende auch direkt auf das Konto des Arbeitskreis Alemanni-
sche Heimat überwiesen werden: Sparkasse Freiburg-Nördlicher 
Breisgau, IBAN: DE28 6805 0101 0002 0287 81.

Standorte von Defibrillatoren in der Gemeinde Bötzingen 
Jemand greift sich ans Herz, sinkt zusammen, wird bewusstlos – was tun? 
In so einem Fall kann ein Defibrillator ein Menschenleben retten.

Nachfolgend die Standorte von Defibrillatoren in Bötzingen:
•	 Bahnhofsgebäude, Bahnhofstraße 15
•	 am Oberschaffhausener Dorfplatz, Bergstraße 129
•	 bei der Festhalle, Hauptstr. 15
•	 Hauswand Verwaltungsgebäude Firma Hauri,  

Bergstraße 114
•	 Altes Spritzenhaus, Hauptstraße/Ecke Sieglestraße
•	 Schwimmbadstraße / Ecke Schubertstraße an der Straßenleuchte bei der Bushaltestelle
•	 Freibad Bötzingen (während der Öffnungszeit)
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Neue Bushaltestellen auf der Linie 750 zwischen Gottenheim-Vogtsburg-Breisach

Seit Dezember 2023 gibt es auf der Linie 750 zwischen Gottenheim-Vogtsburg-Breisach jeweils einen 
neuen Halt in der Schloßmattenstraße beim REWE-Markt. Damit besteht nun eine direkte Anbindung
des Oberdorfes an die bestehende Lebensmittelnahversorgung.

Richtung Schlossmattenstraße (weiter nach Gottenheim)
Haltestelle Uhrzeit (Montag bis Freitag)
Rebstock 08:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59
Bergstraße 09:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Volksbank 09:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
Schlossmattenstraße 09:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03

Haltestelle Uhrzeit (Samstag)
Rebstock 13:59 15:59
Bergstraße 14:00 16:00
Volksbank 14:02 16:02
Schlossmattenstraße 14:03 16:03

Richtung Oberdorf (weiter nach Breisach)
Haltestelle Uhrzeit (Montag bis Freitag)
Schlossmattenstraße 09:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
Gasthaus Linde 09:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28
Bergstraße 09:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Rebstock 09:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31

Haltestelle Uhrzeit (Samstag)
Schlossmattenstraße 15:27 17:27
Gasthaus Linde 15:28 17:28
Bergstraße 15:30 17:30
Rebstock 15:31 17:31

Die Fahrzeiten finden Sie auch an den Fahrplanaushängen bei den Haltestellen, auf der 
Homepage des RVF und in der RVF-Fahrplan-App. 
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KIRCHLICHE
NACHRICHTENNACHRICHTEN

Römisch-Katholische  
Kirchengemeinde 
March-Gottenheim
Engelgasse 25, 79232 March-Hugstetten
Tel. 07665/425300
info@kath-MarGot.de 
Homepage: www.kath-MarGot.de 

Gottesdienste vom 03.08. bis 11.08.24
Samstag, 03.08.
07.00 Uhr  St. Alban, Bötzingen
 Eucharistiefeier entfällt!
18.30 Uhr  St. Stephan, Gottenheim
 Vorabendgottesdienst
        
Sonntag, 04.08.    
09.00 Uhr  St. Pankratius, Holzhausen
 Eucharistiefeier
10.30 Uhr  St. Laurentius, Bötzingen
 Taufe von Elian Jonah Häßig und Theo Nentwich
10.30 Uhr  St. Gallus, Hugstetten
 Familienmesse
        
Montag, 05.08.
18.30 Uhr  St. Vinzentius, Neuershausen
 Eucharistiefeier entfällt!
        
Dienstag, 06.08.   Verklärung des Herrn  
16.00 Uhr  Seniorenpflegeheim Bötzingen
 Eucharistiefeier
18.30 Uhr  St. Pankratius, Holzhausen
 Eucharistiefeier entfällt!
        
Mittwoch, 07.08.
09.00 Uhr  Gemeindehaus, Gottenheim
 Eucharistiefeier entfällt!
18.30 Uhr  St. Gallus, Hugstetten
 Eucharistiefeier
        
Donnerstag, 08.08.
18.30 Uhr  St. Georg, Buchheim
 Eucharistiefeier
        
Freitag, 09.08.
16.00 Uhr  Seniorenzentrum, Umkirch
 Eucharistiefeier
        
Samstag, 10.08.
07.00 Uhr  St. Alban, Bötzingen
 Eucharistiefeier
18.30 Uhr  St. Vinzentius, Neuershausen
 Vorabendgottesdienst
        
Sonntag, 11.08. 
09.00 Uhr  Mariä Himmelfahrt, Umkirch
 Eucharistiefeier zum Patrozinium Maria Himmelfahrt, 

mit Kräuterweihe
10.30 Uhr  St. Gallus, Hugstetten
 Eucharistiefeier
18.30 Uhr  St. Laurentius, Bötzingen
 AbendRot-Gottesdienst entfällt!

Herz&hand
Letzte Woche hatten wir wieder dank unserer Sponsoren und Ho-
bbygärtner ein großes Angebot an Lebensmitteln und konnten 73 
Menschen bzw. Familien helfen, ihren Alltag etwas sorgenfreier zu 
gestalten. Vergelt`s Gott! Danke auch für die Geldspenden, die wir 
in den letzten Wochen erhalten haben. Davon kaufen wir haltbare 
Lebensmittel, welche wir neben den frischen Produkten ebenfalls 
verteilen. Allen Spenderinnen und Spender ein herzliches Danke-
schön! Weiterhin gilt unser Tipp des Monats: Tomaten und anderes 
Gemüse sprießt in Ihrem Garten und Familie, Nachbarn und Bekann-
te winken schon dankend ab? Kein Problem – wir haben die ideale 
Lösung für Sie: bringen Sie uns gerne Obst, Beeren und Gemüse am 
Ausgabetag vorbei. Wir nehmen auch gerne selbstgemachte Mar-
meladen, können auch vom letzten Jahr sein. Mittwochs sind wir 
ab 09.30 Uhr zur Entgegennahme in der St. Gallus-Kirche Hugstet-
ten. Geldspenden können Sie auf das Konto der Kirchengemeinde 
March-Gottenheim überweisen: Sparkasse Freiburg, IBAN DE08 
6805 0101 0002 0652 25. Verwendungszweck: herz&hand
Die Ausgabe der Lebensmittel findet auch in den Sommerferien 
jeden Mittwoch von 12.00-13.30 Uhr in der St. Gallus-Kirche Hugs-
tetten, Engelgasse 25, statt. Ohne das Team der Ehrenamtlichen 
von herz&hand wäre das nicht möglich. An dieser Stelle ein großes 
DANKESCHÖN! Für das herz&hand-Team: Astrid Siegel Tel. 07665/3777 
oder E-Mail siegel-march@t-online.de

Evangelische Kirchengemeinde  
Pfarrerin Suse Best, Pfarrhaus Tel.: 07663-7520251
Diakonin Josan Tuquabo Tel: 0157-31999526

Evangelisches Pfarramt, Hauptstr. 44, 79268 Bötzingen
Tel. Pfarramt  07663-1238
E-Mail: boetzingen@kbz.ekiba.de
www.ekiboetz.de

Öffnungszeiten des Pfarramts: 
Dienstag:  09.00 - 12.00 Uhr 
Freitag:   09.00 - 12.00 Uhr 

Diakonie
Die evangelische Kirchengemeinde ist in vielfältiger Weise diako-
nisch tätig, um Menschen beiszustehen und zu unterstützen.
•	 kirchliche Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V.,  

Tel: 07663 8969-200
•	 ökumenische Nachbarschafthilfe Bötzingen & Gottenheim,  

Tel: 07663-949484
•	 evangelischer Kindergarten Bötzingen,  

Tel: 07663-723, kiga.boetzingen@kbz.ekiba.de

10.Sonntag nach TRINITATIS 04.08.2024
10:30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Esther Thoma in Ihringen.
Treffpunkt zur gemeinsamen Fahrt nach Ihringen zum Gottesdienst 
um 09.50 Uhr am Gemeindehaus. Herzliche Einladung!
 
Unsere Gottesdienste werden aufgezeichnet 
und sind am selben Tag ab ca. 15:00 Uhr auf 
unserer Homepage 
www.ekiboetz.de/Gottesdienste 
abrufbar. Außerdem können auf der Seite 
GOTTESDIENSTE auch die Gottesdienste der 
letzten Monate aufgerufen werden.

 
Mittwoch 07.08.2024
09:00 Uhr Zeit mit Gott, offener Gebetskreis
20:00 Uhr Probe Bläserkreis
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Ev. Gemeinde AB Bötzingen
Kirchweg 21 
Gemeindepastor: Matthias Braun 
Matthias.braun@ab-verband.org 
Tel: 9142561 • www.gemeinschaft-boetzingen.de

Seid wachsam. Haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig 
und stark. 1. Korinther 16,13
 
Wir laden Sie ganz herzlich zu unseren Veranstaltungen ein: 
Freitag, 02.08.24 09.30 Uhr  Krabbelkäfer – Treff (Eltern 

mit Babys und Kleinkindern)
Sonntag, 04.08.24 10.30 Uhr Gottesdienst mit KiGo
Mittwoch, 07.08.24 08.00 Uhr Gemeindegebet
 20.00 Uhr Gebetsabend
Donnerstag, 08.08.24 10.00 Uhr Gemeindegebet

Vorankündigung
Wir laden herzlich auf Dienstag, 13. August 2024 ab 14.30 
Uhr in den Gemeindesaal zum nächsten Seniorennachmittag 
ein. Mit einem bunten Programm, bei einem erfrischenden Eis-
becher und mit Zeit für Gespräche wollen wir einen schönen 
gemeinsamen Nachmittag verbringen. Das Vorbereitungsteam 
freut sich auf euch/Sie!

Donnerstag, den 08.08.2024, 19.30 – 21.15 Uhr
Zusammenkunft: Unser Leben und Dienst als Christ
 
Wer einen Gottesdienst von Jehovas Zeugen digital besuchen möch-
te, kann einen Zugang über das Kontaktformular auf der Website 
www.jw.org/de/jehovas-zeugen/wuenschen-sie-einen-besuch/ 
erfragen. Weitere Hinweise und Informationen sowie das komplette 
Onlineangebot in Form von Videos und Downloads findet man auf 
www.jw.org. Interessierte Personen sind jederzeit willkommen.

Christus Zentrum Bötzingen 
Im Ried 1 
www.christuszentrumboetzingen.de  

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen: 
Sonntag, 04.08.2024 
10.00 Uhr  Gottesdienst (KEIN GEMEINDEESSEN!)
Dienstag, 06.08.2024 
19.30 Uhr  Gebetsabend 

„Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten 
oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die 
in uns wirkt.“ Epheser 3:20 
Viel mehr!!! 

Neuapostolische Kirche Bötzingen-Breisach
Markgrafenstraße 8, 79268 Bötzingen

Über den QR-Code können Sie unsere
Gottesdienstzeiten entnehmen.
 

DITIB 

Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.

Die Moschee ist zu den normalen Gebetszeiten geöffnet. Frei-
tagsgebet um 14.30 Uhr. Die Freitagspredigt ist zusätzlich 
nachzulesen unter www.ditib.de  
Kontaktperson: Herr Cihat Yazar, Telefon: 0173 6564777

FREIWILLIGE FEUERWEHR
BÖTZINGENBÖTZINGEN

Gruppen/Zugführerübung
Am Freitag, 02.08.2024 treffen sich die Gruppen/Zugführer um 
19.00 Uhr am Gerätehaus. 

Maschinisten 3
Am Freitag, 06.08.2024 treffen sich die Maschinisten Gruppe 3 um 
19.00 Uhr am Gerätehaus. 

Maschinisten 4
Am Freitag, 07.08.2024 treffen sich die Maschinisten Gruppe 3 um 
19.00 Uhr am Gerätehaus. 

Gesamtwehr Gruppe 1
Am Freitag, 09.08.2024 trifft sich die Gesamtwehr Gruppe 1 um 
19.00 Uhr am Gerätehaus. 

Treffen der Ehrenabteilung
Die Ehrenabteilung der Feuerwehr trifft sich am Mittwoch, den 
07.08.2024 um 18.00 Uhr im Feuerwehrhaus.

Du bist zwischen 13 und 17 Jahren alt und hast im Sommer 
noch eine Woche frei? Dann komm mit aufs TEENCAMP!
Wann: Sa 24.08. – 31.08.2024
Wo: CVJM-Marienhof bei Offenburg
Teilnehmerbetrag: 175,- €
Veranstalter: EC Kreisverband Südbaden
Anmeldung unter: www.kv-suedbaden.swdec.de

Unsere Gottesdienste werden auch online übertra-
gen und können auf https://www.youtube.com/c/
EvangelischeGemeindeBötzingenAB oder durch 
Abscannen des QR-Codes angeschaut werden. 
 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine ge-
segnete Woche!,

Jehovas Zeugen 
Versammlung Bötzingen 
Königreichssaal, Holderackerstr. 7, 79346 Endingen

Sonntag, den 04.08.2024, 13.30 – 15.15 Uhr 
Biblischer Vortrag,
Thema: „Befreiung aus einer finsteren Welt“
Bibel- und Wachturm-Studium
Thema: „Wie man einen passenden Ehepartner finden kann“
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MITTEILUNGEN DER

VEREINEVEREINE
Landfrauen Bötzingen
Sommertreffen in Bischoffingen am 02.08.2024
Hallo liebe Landfrauen,
aus terminlichen Gründen müssen wir leider die geplante Weinpro-
be am 03.08. in der Sonne in Bötzingen absagen. 

Wir wollten aber gerne mit euch und euren Partnern noch ein Som-
mer-Treffen organisieren und haben stattdessen am Freitag, 02.08. 
um 18.00 Uhr eine 5er Weinprobe mit Flammenkuchen und Wasser 
im Wert von  27,00 € p.P. im Weingut Johner in Bischoffingen reserviert. 

Herr Johner wird uns dann über die Unterschiede und Besonder-
heiten vom Weinbau in Neuseeland berichten. Landfrauen bezah-
len nur eine Anmeldegebühr von 5,00 € und die Partner den vollen 
Preis. 

Wer noch mit möchte, bitte telefonisch bei Brigitte, Tel. 5777 anmel-
den. Bitte bildet untereinander Fahrgemeinschaften und wir treffen 
uns dann vor Ort in Bischoffingen, Gartenstraße 20. 

Nun freuen wir uns auf einen lustigen Abend mit euch und wün-
schen allen 
Landfrauen einen schönen Sommer
Viele Grüße vom Vorstandsteam

Musikverein Bötzingen
Termine:
August: Sommerpause
06.09. Probe
07.09. Aufbau Dorffest
07.09. Herbstfest Oberrotweil
10.09. Aufbau Dorffest
11.09. Aufbau Dorffest
12.09. Aufbau Dorffest
13.-16.09. Dorffest
 
Liebe FreundInnen und GönnerInnen des Musikverein 
Bötzingen,
auch in diesem Jahr wird der Musikverein wieder die Kaffeestube 
in der Grundschulaula beim Dorf- und Weinfest bewirten. Um ein 
umfassendes Angebot an Kuchen und Torten anbieten zu können, 
möchten wir Sie auch dieses Jahr wieder um Ihre Unterstützung bit-
ten. Wenn Sie uns Kuchen spenden möchten, melden Sie Ihre Ku-
chenspende bitte bis zum 01.09.2024 bei Laura Schönberger, 
Tel. 0176/41236466,
Mail: lauraschoenberger25@gmail.com. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Der Musikverein Bötzingen wünscht allen ein schönes 
Wochenende!

Sozialverband VdK Bötzingen – Gottenheim
Digitale Bahncard: Papierausdruck auch in Zukunft möglich
Zunächst wollte die Deutsche Bahn (DB) die Bahncard nur noch digi-
tal anbieten. Jetzt hat sie auf den Einspruch der Verbände -  auch des 
VdK -  reagiert und zugesichert: Fahrgäste, die kein Smartphone 
besitzen und damit keine digitale Bahncard haben, dürfen 
stattdessen einen Papierausdruck der Bahncard vorweisen. Auf 
diesem wird künftig ein QR-Code abgebildet sein, den das Zugper-
sonal einscannen kann. Dieser gilt beim Fahrkartenkauf und bei der 
Fahrkartenkontrolle im Zug. 
Das Ersatzdokument in Papierform können sich die Bahnkunden 

zuhause mit ihrem Kundenkonto ausdrucken. Menschen, die keinen 
Computer und Drucker haben, können sich das Ersatzpapier auch 
in den Reisezentren ausdrucken lassen. Und wer Probleme hat, 
ein Kundenkonto anzulegen, kann den DB-Kundenservice anrufen 
oder im DB-Reisezentrum nachfragen.

Helferkreis für Flüchtlinge Bötzingen
Kleiderbörse
Wir bitten zu beachten, dass die Kleiderbörse in den Sommerferien 
geschlossen bleibt!
Kontakt für Rückfragen: Tel. 07663 / 4513

SONSTIGE
INFORMATIONEN
SONSTIGE
INFORMATIONEN

Samengarten Eichstetten
Am Sonntag, den 04. August 2024 finden im Samengarten der Stiftung Kai-
serstühler Garten in Eichstetten (Altweg 129) um 11.00 Uhr und um 13.00 
Uhr öffentliche Führungen zum Thema "Tomaten" statt. Wie immer gibt 
es zudem ein breites Saatgutangebot aus dem Samengarten.
Die Führungen sind kostenlos, um eine Spende wird gebeten.

Naturzentrum Kaiserstuhl
Heimische Artenvielfalt im Sommer entdecken
Erleben Sie die faszinierende Natur auf Exkursionen rund um den Kaiser-
stuhl, den Tuniberg und die March und besuchen Sie die Ausstellungen im 
Naturzentrum Kaiserstuhl in Ihringen. Es erwartet Sie eine Fotoausstellung 
zu Groß- und Greifvögeln fotografiert zwischen Kaiserstuhl und Tuniberg 
von den Fotografen Hannes Bonzheim und Ekkehard Mantel. Eine kleine Fo-
toauswahl von Bernd Gassmann zeigt die im Vulkangestein verborgenen 
Minerale im Makroformat. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Öffnungszeiten:
Montag + Donnerstag 10 - 12 Uhr
Im August samstags geschlossen
 
Den Flyer mit unserem abwechslungsreichen Jahresprogramm erhalten 
Sie in den örtlichen Tourist-Informationen, Rathäusern oder unter 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de.
 
Kleine Sommerpause – die nächste Exkursion findet am 14. September 
statt. Entdecken Sie unsere faszinierende heimische Flora und Fauna auf ei-
gene Faust. Der Schwarzwaldverein unterhält mit seinen Ortsvereinen das 
Wanderwegenetz mit 526 km rund um den Kaiserstuhl, den Tuniberg und 
der March. Frisch und modern erscheint unsere neue Webseite, ein Blick 
hinein lohnt sich!
 
Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl im Schwarzwaldverein e.V.
Birgit Sütterlin
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel:  07668 7108 80 (Mo + Do  10 - 12 Uhr) 
Naturzentrum-kaiserstuhl@ihringen.de (neu!)
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de

Beratung im Sozialrecht der VdK Sozialrechts-
schutz gGmbH in Breisach
Die Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in Breisach mit Andrea 
Biehler finden statt am 06. August 2024 von 09.00 bis 12.00 Uhr im Rat-
haus, Münsterplatz 1. Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die 
Rechtsgebiete aller gesetzlichen Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, 
Renten-, Arbeitslosen und Pflegeversicherung). Ebenso werden Mitglieder 
sowohl im Schwerbehinderten- und sozialen Entschädigungsrecht als auch 
in der Grundsicherung für Arbeitssuchende und im Alter vertreten. Eine 
vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 0 76 1 / 50 44 9-0 ist unbe-
dingt erforderlich.
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HOTEL HEUBODEN Umkirch
sucht Zimmermädchen und Ferienjobber
zur Zimmerreinigung. Arbeitszeit von 9-13 Uhr

Tel.: 07665 - 50 09 65 oder info@hotel-heuboden.de

Sportpark Hotel Hugstetten 
sucht Verstärkung im 

Housekeeping – Reinigung m/w/d
info@sportpark-hugstetten.de

Suche Autogarage  
im Bereich Markgrafenstr. / Nacht-Waidstr.

Tel. 07663 / 99 33 7

Wir sind Vivienne und Marvin und suchen dringend eine 

3-Zi.-Wohnung in Bötzingen
Wir sind beide berufstätig, Nichtraucher und haben keine Haustiere.  

Gerne melden: Vivienne.sadic@yahoo.com oder über WhatsApp 0160 84 24 071

Handwerker sucht zur Miete  
Garage/Garagenteil/Schuppen  

Tel. 0172 / 271 35 92

Suche Baugrundstück für Tiny House, 
100 - 200 qm, zur Pacht oder günstig zu kaufen, 
Tel. 0174 323 69 11

KENNEN SIE 

SCHON UNSERE 

DRUCKEREI?

WIR DRUCKEN ALLES 

AUSSER GELD!


Fehlt Ihnen 

noch Ihr 
Plakat für 

diesen 
Rahmen?

Wir erstellen 
Ihnen gerne ein 
unverbindliches 

Angebot!

print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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- haus - ka - ka - ken - kennt - kran - kung - la - len - lich - lu 
- me - mee - mes - min - mue - na - nan - nest - nis - nuet - on 
- pe - quiert - re - rei - rei - ri - rie - ry - saal - sach - saint - se - 
sel - ser - sert - sue - ta - te - te - te - te - tein - ter - ter - ti - ti 
- un - un - ver - war - wech - woel - zi - zig sind 20 Wörter zu 
bilden, deren siebte und achte Buchstaben, jeweils von 
unten nach oben gelesen, eine Redensart aus Jamaika 
ergeben.

1. Fachwissen

2. veraltet

3. nicht angenehm

4. Erzieherin

5. Hospital

6. Staaten südlich der USA

7. bedeckter Himmel

8. Teil des Bestecks

9. französischer Schriftsteller (†, 2 W.)

10. Aufenthaltsort im Bahnhof

11. Teil des Gartens

12. selbstlos

13. Stromquelle

14. jüngstes Familienmitglied

15. Bürgschaftsbetrug

16. eine Planungshilfe

17. Geschwindigkeitsmesser

18. Wasservogel

19. Sinnestäuschung

20. Zusammenfassung

D
EI

KE
 P

RE
SS

PRIMO-RÄTSELSPASS

ame - an - bat - be - beet - chen - cho - der - ame - an - bat - be - beet - chen - cho - der - ame - an - bat - be - beet - chen - cho - der - 

Lösung: 1. Sachkenntnis, 2. antiquiert, 3. unerfreulich, 4. Gouvernante, 5. Kran-
kenhaus, 6. Lateinamerika, 7. Bewoelkung, 8. Dessertmesser, 9. Saint-Exupéry, 
10. Wartesaal, 11. Gemuesebeet, 12. uneigennuetzig, 13. Batterie, 14. Nestha-
ekchen, 15. Wechselreiterei, 16. Terminkalender, 17. Tachometer, 18. Graugans, 
19. Halluzination, 20. Resuemee – Eine kleine Axt kann einen starken Baum 
umhauen. 



 
 

 

 

S’ 
immer 
dabei!

Blättle ’Blättle Blättle 
Neu: Die Primo-App

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG  
Meßkircher Str. 45 · 78333 Stockach · Tel. 077 71 /9317 11
info@primo-stockach.de · www.primo-stockach.de

Ob Leserinnen oder Leser, Vereine,  
Kommunen oder Gewerbetreibende -  
das eBlättle vom PRIMO bietet Vorteile 
für alle, die ihr Blättle immer ganz nah 
bei sich haben wollen!



Go� enheimer Straße 15 / 79268 Bötzingen

 Fachanwalt für Arbeitsrecht
 Fachanwalt für Familienrecht
 weiterer Schwerpunkt Erbrecht
 Auch Hausbesuche und Online-Beratung (z.B. via ZOOM)

• Tel. 07663 / 931 90
• kanzlei@rechtsanwalt-goehler.de
• www.rechtsanwalt-goehler.de

Barleon Bäckerei.Konditorei.Cafè 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

wir haben Betriebsferien vom Montag, den 5. August  
bis einschließlich Montag, den 26. August.

Ab Dienstag, den 27. August sind wir wieder für Sie da.
 Wir wünschen auch Ihnen eine 
schöne Sommer- und Urlaubszeit.

Familie Barleon und  
Mitarbeiterinnen

www.primo-stockach.de

 

  

 
 



Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich 08.30 Uhr

Samstag, 03.08.24
Salus-Apotheke,

Freiburg-Waltershofen,

Tel. 07665/5020400 

Sonntag, 04.08.24
Europa-Apotheke,

Breisach,

Tel. 07667/942055 

Montag, 05.08.24  

Silberberg-Apotheke,

Bahlingen,

Tel. 07663/2641

Dienstag, 06.08.24
St. Martins-Apotheke,

Freiburg-Hochdorf,

Tel. 07665/2824

Mittwoch, 07.08.24
Sonnenberg-Apotheke,

Freiburg-Opfingen,

Tel. 07664/1552 

Donnerstag, 08.08.24
Salus-Apotheke, 

Freiburg-Waltershofen,

Tel. 07665/5020400 

Freitag, 09.08.24
Adler-Apotheke,

March-Hugstetten,

Tel. 07665/930516

NOTRUFE / BEREITSCHAFTSDIENSTE
ALLGEMEINER NOTDIENST ÄRZTE APOTHEKEN

ALLGEMEINE TELEFONNUMMERN

BÜRGERMEISTERAMT SOZIALE EINRICHTUNGEN

Polizeinotruf 110
Polizeiposten Bötzingen 
(Mo-Fr 7.30 – 12.00 Uhr, 
u. 13.30 – 16.30 Uhr) 6053-0
Feuerwehr 112
Feuerwehrkommandant 
Ralf Gimbel 0160/90734230
DRK-Rettungsdienst/ Erste Hilfe 112
DRK- Krankentransporte 0761/19222
Ärztl. Notfalldienst 01805/19292-300
Giftinformationszentrale 0761/19240
Tierkörperbeseitigung 0761/506706
Rechtsanwalts-Notdienst 0761/72773
Wasser  949176
Gas 0800/2767767
Strom
Netze BW GmbH Auftragszentrum 
Rheinhausen 0800/3629477
Bezirksschornsteinfegermeister 
Reiner Knöbel 07662/94003

Ärztl. Bereitschaftsdienst

Zu erfragen unter: 116117
www.kvbawue.de/ 

buerger/notfallpraxen

Kinderärztl. Notfalldienst

116 117

Augenärztl. Notfalldienst

116 117

Zahnärztl. Notfalldienst

01801/116 116

Tierarztl. Notdienst

Den tierärztlichen Notdienst 
erfragen Sie bitte bei 
Ihrem Haustierarzt.

Hauptstraße11, 79268 Bötzingen
Sprechzeiten: 
Mo. – Fr. 08.00 – 12.00 Uhr
montags 14.00 – 18.00 Uhr
donnerstags 14.00 – 15.30 Uhr
Zentrale:  9310-0
Telefax:  9310-33
gemeinde@boetzingen.de
Internet-Adresse: www.boetzingen.de 
Bodynek, Christian
Leiter des Bauamtes, Friedhof 9310-27

Böcherer-Woyciechowski, Kirstin
Bürgerbüro, Tourismus,  
Fundbüro, Passamt 9310-13

Brenn, Gerlinde 
Kinderkrippe, Kindergarten,  
Schule, Vereine  
Grundbucheinsichtsstelle 9310-28

Brenn, Siegfried
Ortsbaumeister 9310-17

Bühler, Armin
Gemeindekasse 9310-23

Dufner, Gervas 
Rechnungsamt

Ernst, Jan 
Hallenbelegung, Hohrainbuckhütte, 
Nachrichtenblatt, 
Gewerbeangelegenheiten 9310-18

Geppert, Christiane 
Volkshochschule 
Verbandsangelegenheiten 9310-20

Gerhart, Kerstin
Leitung Rechnungsamt, Steuern 
und Gebühren 9310-25

Gleichauf, Tanja
Bürgerbüro, Passamt 9310-38

Hägle -Tretter, Ralf
IT-Systemadministrator 9310-34

Hövekenmeier, Lisa
Sekretariat Hauptamt, 
Standesamt  9310-24 

Jenne, Andreas 
Leiter des Hauptamtes,
Feuerwehrangelegenheiten 9310-14

Kajewski, Kinga
Klimamanagement 9310-29

Kanisch, Corinna
Bürgerbüro, Rente, Verkehr,  
Soziales 9310-31

Kreuz, Katharina
Personal 9310-36

Lay, Isolde 
Bauamt 9310-26
Maron, Ariane  
Vorzimmer Bürgermeister 9310-11
Ott, Angelika 
Gemeindearchivarin 9310-30
Roor Evelyn
Bauamt 9310-16
Schneckenburger, Dieter 
Bürgermeister 9310-11
Schneider, Jana
Rechnungsamt 9310-32

Wertstoffannahmetermine
Auf dem Bauhofgelände im Industriege-
biet, Schloßmattenstr. 23
jeden Mittwoch:  17.00 – 20.00 Uhr
jeden Samstag:  09.00 – 14.00 Uhr

Abfallberatung des Landkreises
Tel. 0761/2187-9707
Beschwerde bei Nichtabholung
“Gelbe Tonne” (kostenfrei):
Firma Remondis, Tel.: 0800 122 32 55
“Restmüll-, Bio-  und Papiertonne”:
Firma Remondis, Tel.: 0761 5150995
Sperrmüll: Tel.: 0761 2187 88 24

Kinderkrippe Tel.: 99354

Kindergärten
Gemeindekindergarten 99940
Ev. Kindergarten, 723
Kath. Kindergarten 1430

Schulen
Grund, Werkreal- und Realschule
Sekretariat, Auskünfte zur  
Schulverpflegung 6083-60
Verlässliche Grundschule 6083-75
Auskünfte zur verlässlichen  
Grundschule und  
Ganztagsangebot im Rathaus 9310-28

Gemeindebücherei
Bahnhofstr. 3  9136 47
Öffnungszeiten:
Dienstag  10.00 - 12.00 Uhr
 16.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch  16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  16.00 - 19.00 Uhr
In den Schulferien ist nur donnerstags 
geöffnet!

Freibad Tel. 949972

Kinder- und Jugendreferentin
Judith Friedrich
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
07663/9310-21
jugendreferat@boetzingen.de

Schulsozialarbeiterin
Franziska Römer 6083-69

Telefonseelsorge
Tel.: 0800/1110111
Psychologische Beratungs- und
Behandlungsstelle für Alkohol- und 
Drogenprobleme 0761/74112 

Seniorenpflegeheim
Heimleitung: Herr Ritschel
Kindergartenstr. 1, 
79268 Bötzingen 07663/914978-0

Pflegestützpunkt 
Breisgau-Hochschwarzwald

An der alten Weberei 2
79206 Breisach 0761/2187-2976
lukas.ahrens@lkbh.de
www.lkbh.de/pflegestuetzpunkt

Kirchliche Sozialstation 
Nördlicher Breisgau e.V.

Hauptstraße 25, 
79268 Bötzingen 07663/8969-210
www.sozialstation-boetzingen.de
•	 Kirchlicher Pflegedienst
•	  Häusliche Kranken- und Altenpflege
•	  Pflege von Schwerstkranken und  

Sterbenden
•	 Hauswirtschaftliche Versorgung
Sprechstunde für Angehörige  
von Menschen mit Demenz
Regina Schultis  07663-8969-260

Tagespflege „In den Rathausgärten“

Bergstr. 6a,  07663/8969-268
Teamleitung: Caroline Tyton
Mo.-Fr. von 08.30 - 17.00 Uhr

Ökum. Nachbarschaftshilfe 
Bötzingen-Gottenheim

Stundenweise Hilfe in allen Bereichen
des häuslichen Alltags, im Alter,  
bei Krankheit und Behinderung.
Einsatzleitung Anette Schulz
E-Mail: nbh.boetzingen@web.de
07663/949484

Hospizdienst Eichstetten- 
Bötzingen-Gottenheim

Begleitung von Schwerkranken,
Sterbenden u. deren Angehörigen,
07663/37 57 oder 0160/96837846

Familienpflege des Caritas- 
verbandes für den Landkreis

Krankheit, Reha, Kur,  Risikoschwanger-
schaft, Geburt...Ihre Familie braucht  
Unterstützung?   0761/8965-451
cv-familienpflege@caritas-bh.de
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

Integrationsmanager der 
Caritasverbandes f. Personen  

mit Fluchthintergrund

07663/9429595 o. 01590/4370819
www.caritas-bh.de

Integrationsfachdienst 
Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Beratung für schwerbehinderte
ArbeitnehmerInnen und deren 
Arbeitgeber 0711/250832800

Lebenshilfe Freiburg 
in Bötzingen

Offene Hilfen für Menschen mit
Behinderungen  07663/9129926
Heilpädagogische Praxis  07663/948994
Kindergarten-Zauberberg 07663/6532

Inklusionsvermittlerin

Frau Christa Müller-Jogerst
07663/607847
inklusion@boetzingen.de

Immer aktuell unter www.boetzingen.de

Die Praxis Dr. Herlan ist vom 12.08. 
bis einschließlich Freitag, 30.08.2024 
und die Praxis Dres. Weinhold/Win-
delen/Schmidt vom 19.08. bis einschl. 
Freitag, 30.08.2024 geschlossen.  
Vertretung übernimmt die Praxis Dres. 
Weinhold/ Windelen/ Schmidt, Tel. 6409 
(bis 16.08.) und die Gemeinschaftspraxis 
Dres. Patzelt, Tel. 700.


